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2  |                  BGH-Rechtsprüfung im Überblick

1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

Prospekthaftung: Prospektverant
wortliche dürfen ohne Kenntnisse über 
in der Vergangenheit erzielte Renditen 
keine darauf basierenden Prognosen 
aufstellen (§§ 311 Abs. 2, 280 Abs. 1 
BGB; § 287 ZPO)

a)	� Wird in dem Emissionsprospekt eines 
geschlossenen Immobilienfonds erklärt, 
die dort prognostizierte, für die Renta-
bilität des Fonds maßgebliche künftige 
Entwicklung der Mieten beruhe „auf 
Erfahrungswerten der Vergangenheit“, 
obwohl den Prospektverantwortlichen 
keine Erkenntnisse darüber vorlagen, 
dass in der Vergangenheit bei vergleich-
baren Objekten unter entsprechenden 
äußeren Umständen Mietzuwächse 
in der prognostizierten Höhe erzielt 
werden konnten, rechtfertigt das die 
Annahme eines zur Haftung wegen 
Verschuldens bei Vertragsschluss füh
renden Prospektfehlers.

b)	�E in Anleger muss sich im Wege des 
Vorteilsausgleichs die im Zusammen-
hang mit der Anlage erzielten, dauerhaf-
ten Steuervorteile auf seinen Schaden 
anrechnen lassen, sofern nicht die 
Ersatzleistung ihrer-seits der Besteu-
erung unterliegt. Trotz Versteuerung 
der Ersatzleistung sind die erzielten 
Steuervorteile demgegenüber aber 
anzurechnen, wenn Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass der Anleger derart 
außer-gewöhnliche Steuervorteile erzielt 
hat, dass es unbillig wäre, ihm diese zu 
belassen (st. Rspr. vgl. nur Sen. Urt. v. 7. 
Dezember 2009 – II ZR 15/08, ZIP 2010, 
176 Tz. 31).

c)	� Die sukzessive Absenkung des Ein-
kommensteuerspitzensatzes von 53 % 
im Jahr der Zeichnung auf 45 % zum 
Zeitpunkt des Schadensersatzverlangens 
begründet für sich genommen keine 
hinreichenden Anhaltspunkte für solche 

außergewöhnlichen, dem geschädigten 
Anleger verbleibenden Steuervorteile, 
die es ausschließen würden, ihm die in 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
anerkannte, auf § 287 ZPO gestützte 
pauschalierende Betrachtungsweise von 
Steuervorteilen und Steuernachteilen 
zugute kommen zu lassen mit der Folge, 
dass eine konkrete Berechnung der mit 
der Anlage verbundenen Steuervorteile 
vorzunehmen wäre.

Bitte Klicken Sie hier für den Link  
zum Urteil vom 31. Mai 2010 –  
II ZR 30/09

GmbH: Geschäftsführeranstellungs
vertrag mit vereinbarter Geltung des 
Kündigungsschutzgesetzes (§ 38 Abs. 
1 GmbHG; § 611 BGB; §§ 1, 9 f., 14, 23 
KSchG)

Im Anstellungsvertrag des Geschäftsführers 
einer GmbH kann vereinbart werden, dass 
die materiellen Regeln des Kündigungs-
schutzgesetzes zugunsten des Organmit-
glieds gelten sollen. In einem solchen Fall ist 
durch Auslegung des Vertrages festzustel-
len, ob sich die Gesellschaft in Anlehnung 

an §§ 9 f. KSchG gegen Abfindung aus dem 
Vertrag lösen kann.

Bitte Klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 10. Mai 2010 – II ZR 70/09

GmbH: Globale Geschäftsführer-
Versicherung hinsichtlich fehlender 
strafrechtlicher Verurteilung ist ausrei-
chend (§§ 8 Abs. 3, 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 
GmbHG; §§ 13e Abs. 3, 13g Abs. 2 HGB; 
§ 28 Abs. 2 FGG a. F.)

Die vom Geschäftsführer in der Anmel-
dung zum Handelsregister gemäß § 8 Abs. 
3 GmbHG abgegebene Versicherung, er 
sei „noch nie, weder im Inland noch im 
Ausland, wegen einer Straftat verurteilt 
worden“, genügt den gesetzlichen Anfor-
derungen. Es ist weder erforderlich, die in 
§ 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GmbHG genannten 

Straftatbestände noch die in Rede stehen-
den vergleichbaren Bestimmungen des 
ausländischen Rechts in der Versicherung im 
Einzelnen aufzuführen.

Bitte Klicken Sie hier für den Link zum 
Beschluss vom 17. Mai 2010 – II ZB 5/10

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ad9d4dd6fc429eebab150b4855f83028&nr=52556&pos=4&anz=46&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2010-5-10&nr=52496&pos=7&anz=9&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2010-5-17&nr=52592&pos=5&anz=7&Blank=1.pdf
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Streithelfer können bei Beitritt zu 
mehreren aktienrechtlichen Anfech-
tungsverfahren zum selben Beschluss 
jeweils ihre Kosten ersetzt verlangen  
(§ 246 Abs. 3 Satz 6 AktG; §§ 69, 91 Abs. 
1 Satz 1 ZPO)

Erklärt ein Streithelfer seinen Beitritt zu 
mehreren aktienrechtlichen Anfechtungsver-
fahren, die denselben Hauptversammlungs-

beschluss betreffen, und wird diesen Klagen, 
ohne die Verfahren zuvor zu verbinden, 
stattgegeben, kann der Streithelfer grund-
sätzlich in jedem der Verfahren seine jeweili-
gen Prozesskosten ersetzt verlangen.

Bitte Klicken Sie hier für den Link zum 
Beschluss vom 10. Mai 2010 – II ZB 3/09

2. Entscheidungen  
anderer Zivilsenate

Kreditinstitute haben Pflicht zu Auf-
klärung über Rückvergütungen bereits 
ab 1990 erkennen müssen
(§ 276 BGB)

Eine Bank, die einen Kunden im Rahmen 
der Anlageberatung nicht auf an sie 
zurückgeflossene Rückvergütungen 
hinweist, kann sich jedenfalls für die Zeit 
nach 1990 nicht auf einen unvermeidbaren 

Rechtsirrtum über Bestehen und Umfang 
einer entsprechenden Aufklärungspflicht 
berufen.

Bitte Klicken Sie hier für den Link 
zum Beschluss vom 29. juni 2010 –
XI ZR 308/09

GbR: Rechtsscheinhaftung des ver-
meintlichen Gesellschafters (§ 242, 
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB)

a)	�Z ur Rechtsscheinhaftung des vermeint-
lichen Gesellschafters einer mit Hilfe 
einer von ihm erteilten Generalvoll-
macht errichteten Scheingesellschaft 
bürgerlichen Rechts. 

b)	�E ine Bank, die eine Anweisung ver-
sehentlich doppelt ausführt, erwirbt 
damit keinen Bereicherungsanspruch 
gegen den Anweisenden, sondern 
kann die irrtümliche Zuwendung nur 
von dem Anweisungsempfänger im 
Wege der Nichtleistungskondiktion 

(§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB) 
herausverlangen (im Anschluss und in 
Ergänzung zu BGHZ 176, 234).

Bitte Klicken Sie hier für den Link 
zum Urteil vom 1. juni 2010 –
XI ZR 389/09
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2010-5-10&nr=52533&pos=6&anz=9&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=827edaefea3b400f9762f9081952a56c&nr=52576&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1c83567f85cb3980a7e96c742a991318&nr=52398&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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